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Datenschutzhinweise nach Artikel 13 und 14 Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) zur Öffentlichkeitsbeteiligung in Bauleitplanverfahren 
(Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplans)  
 
 
1. Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle  
 

Der Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen (GVV), vertreten durch den Geschäftsführer, Herrn Bürger-
meister Severin Graf, Rathausplatz 2, 78166 Donaueschingen, E-Mail: severin.graf@donaueschingen.de, Telefon: 
0771 857-103 verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten in der 
 
GVV Geschäftsstelle 
Bereich Planung/Bauverwaltung 
Rathausplatz 1 
78166 Donaueschingen 
E-Mai: planung@donaueschingen.de 
Telefon: 0771 857-187 oder 201. 
 
 
2. Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
 

Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen 
Datenschutzbeauftragter 
Postfach 1540 
78156 Donaueschingen 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@donaueschingen.de 
Telefon: 0771 857-148 
 
 
3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 

Wir informieren Sie hier über die Datenverarbeitung im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit in Bauleitplanver-
fahren: Das Baugesetzbuch (BauGB) sieht in § 3 und in § 4a Absatz 3 vor, dass in Bauleitplanverfahren eine Stellung-
nahme an die für das Verfahren zuständige Stelle (hier: GVV) abgegeben werden kann. Sollten Sie sich zur Abgabe 
einer Stellungnahme an uns entschließen, speichern wir die darin gemachten Angaben sowie Ihre persönlichen Da-
ten mit vollständigem Namen, Adresse und sonstiger Kontaktdaten. Ihre persönlichen Angaben werden benötigt, um 
den Umfang Ihrer Betroffenheit oder Ihr sonstiges Interesse hinsichtlich des Bebauungsplanverfahrens beurteilen zu 
können. Außerdem werden die Daten zur Bearbeitung der Stellungnahme sowie zur Benachrichtigung über das Prü-
fungsergebnis verwendet. 
 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Inte-
resse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem GVV übertragen wurde. 
 
 
4. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten  
 

Die Daten werden nach Wegfall des Verarbeitungszwecks entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ge-
speichert. 
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5. Übermittlung der personenbezogenen Daten an Dritte    
 

Ihre Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihres Anliegens entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen 
verwendet. Eine Datenübertragung an Dritte erfolgt ggf. an folgende Stellen:  
 

 Einen Dritten, der auf Grundlage von § 4 b BauGB insbesondere zur Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens 

die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschritten nach den §§ 2 a bis 4 a BauGB übertragen bekom-

men hat (z. B. Planungsbüro); 

 Andere Ämter oder Stellen innerhalb der Verbandsverwaltung und innerhalb der Verwaltung der Mitgliedsge-

meinden (Städte Donaueschingen, Hüfingen, Bräunlingen), wenn diese als zuständige Fachämter zu den von 

Ihnen vorgebrachten Argumenten eine fachliche Stellungnahme abgeben müssen (z. B. Umweltbüro des GVV, 

Stadtbauämter der Mitgliedsgemeinden); 

 Andere Behörden oder Fachstellen außerhalb des GVV, wenn diese im Rahmen Ihres Aufgabenbereiches zu den 

von Ihnen vorgebrachten Argumenten eine fachliche Stellungnahme abgeben müssen (z. B. Untere Naturschutz-

behörde beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis).  

Über die Abwägung von Stellungnahmen im Rahmen des Planungsverfahrens entscheidet die Verbandsversamm-
lung. Die Mitglieder der Verbandsversammlung des GVV erhalten im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung die 
persönlichen Daten aus den Stellungnahmen nur in anonymisierter Form.  
 
6. Betroffenenrechte nach Art 15 ff. DSGVO  
 

Sie haben nach der DSGVO verschiedene Rechte. Einzelheiten ergeben sich insbesondere aus den Artikeln 15 bis 18 
und 21 der DSGVO: 
 

 Recht auf Auskunft 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ih-
rer Person gespeicherten Daten zu erhalten. 
 

 Recht auf Berichtigung und Vervollständigung 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichti-
gung zu. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen. 
 

 Recht auf Löschung und auf Einschränkung der Verarbeitung 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, können Sie die Löschung oder die Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen.  
 

 Recht auf Widerspruch 
Sie haben das Recht, aus Gründen die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Ver-
arbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings können wir dem nicht nachkom-
men, wenn eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung verpflichtet bzw. berechtigt. 
 

 Recht auf Beschwerde 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem Umfang nachge-
kommen sind, können Sie beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg (LfDI), https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de Beschwerde einlegen. 
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